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Standardvorsorgeplan PLUS

Allgemeine Grundsätze
Seit dem 1. Januar 2009 haben aktive Versicherte die Mög-
lichkeit, sich neu nach dem Standardvorsorgeplan PLUS 
zu versichern. Das Versicherungsmodell ermöglicht es 
interessierten Personen, ihre Sparbeiträge freiwillig zu 
erhöhen und so fürs Alter höhere Altersleistungen anzu-
sparen. Damit wird es erstmals möglich, die berufliche 
Vorsorge individuell auszurichten und die anwartschaft
lichen Altersleistungen gezielt zu erhöhen. 

Wie verändern sich die Sparbeiträge
beim Standardvorsorgeplan PLUS?
Versicherte verpflichten sich, ihre Sparbeiträge auf dem 
versicherten Lohn freiwillig um zusätzliche drei Prozent-
punkte zu erhöhen. Dadurch erhöhen sich ihre Spargut-
schriften von insgesamt 18.5 % auf 21.5 %. Die Arbeit
geberbeiträge bleiben unverändert.

Zusammensetzung der Sparbeiträge
		  Arbeitnehmer	 Arbeitgeber	 Total

Sparbeitrag Standard	 6.8 %	 11.7 %	 18.5 %
Sparbeitrag PLUS	 9.8 %	 11.7 %	 21.5 %

Verändern sich meine Risikoleistungen?
Bei Invalidität und Tod entsteht ein Anspruch auf Invaliden- 
bzw. Hinterlassenenleistungen. Diese Risikoleistungen 
werden vom versicherten Lohn berechnet und bleiben 
daher im Standardvorsorgeplan PLUS unverändert. 
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Dieses Infoblatt soll Grundlagen der Pensionskasse auf einfache Weise darstellen. Es lassen sich aus ihm keine Rechtsansprüche 
ableiten. Im einzelnen Versicherungsfall ist ausschliesslich das Gesetz und die Verordnung der Zuger Pensionskasse massgebend.

Auf welchen Zeitpunkt kann ich dem 
Standardvorsorgeplan PLUS beitreten?
Der Beitritt zum Standardvorsorgeplan PLUS ist jeweils per 
1. Januar eines Jahres möglich und gilt für ein Kalender-
jahr. Ohne Widerruf bis 1. Dezember des laufenden Jahres 
verlängert er sich automatisch um ein weiteres Jahr. 

Wie profitiere ich im Alter?
Versicherten im Standardvorsorgeplan PLUS stehen im Al-
ter deutlich höhere Pensionskassengelder zur Verfügung. 
Dazu ein Rechenbeispiel: Entscheidet sich eine 40-jährige 
Person mit einem versicherten Lohn von CHF 70 000 für 
die Variante Vorsorgeplan PLUS, erhöht sich ihre Alters-
rente bei Erreichen des ordentlichen Rentenalters um vor-
aussichtlich CHF 5000 pro Jahr. Es stehen ihr also monat-
lich über CHF 400 zusätzlich zur freien Verfügung.

Kann ich die veränderte Altersleistung
selber berechnen?
Auf unserer Website finden Sie einen PK-Rechner (www.
zugerpk.ch/PK-Rechner). Wenige Daten aus Ihrem Versi-
cherungsausweis genügen und schon können Sie verglei-
chen, wie sich höhere Sparbeiträge auf Ihr individuelles 
Alterskapital auswirken.

Das Gesetz, die Verordnung und die Infoblätter 
können Sie bei uns bestellen.
Sämtliche Informationen zur Zuger Pensionskasse
finden Sie auf: www.zugerpk.ch


